
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1961/6/27 7Os37/60,
12Os218/62

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1961

Norm

FinStrG §19 Abs4

Rechtssatz

Der Wertersatz darf bei keinem Angeklagten höher sein, als der Wert der Sachen, in Ansehung derer gegen diesen

Angeklagten ein Schuldspruch ergangen ist.

Entscheidungstexte

7 Os 37/60

Entscheidungstext OGH 27.06.1961 7 Os 37/60

Veröff: EvBl 1961/497 S 610

12 Os 218/62

Entscheidungstext OGH 17.12.1962 12 Os 218/62
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